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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschla-
ges zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB
in Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 7 der Statuten des OIB koordiniert und
im Sachverständigenbeirat für bautechnische Richtlinien fortgeführt. Die Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z 12 der
Statuten durch die Generalversammlung des OIB.

NÖ LGBl. Nr. 41/2025 - Ausgegeben am 19. März 2025 86 von 159

www.ris.bka.gv.at



Seite 2 von 15

0 Vorbemerkungen

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der in der Anlage 8 im Do-
kument -Richtlinien
sung.

Diese Richtlinie gilt für Gebäude. Für sonstige Bauwerke sind die Bestimmungen der Richtlinie
sinngemäß anzuwenden.

Für eingeschoßige, nicht barrierefrei zu gestaltende Gebäude ohne Wohnung (z.B. Gartenhütte,
Gerätehütte, Kioske) mit höchstens 15 m² Brutto-Grundfläche gelten die Anforderungen dieser
Richtlinie nicht.

Welche Gebäude oder Gebäudeteile barrierefrei zu gestalten sind, wird in den jeweiligen landes-
rechtlichen Bestimmungen geregelt.

Für Gebäude mit gemischter Nutzung gelten die Anforderungen hinsichtlich der Nutzungssicherheit
und der Barrierefreiheit für die einzelnen Nutzungsbereiche als erfüllt, wenn die für die jeweiligen
Nutzungen anzuwendenden Bestimmungen der Richtlinie eingehalten werden.

Alle in dieser Richtlinie angeführten Maße verstehen sich als Fertigmaße nach Vollendung der
Bauführung. Können entsprechend dem Stand den Regeln der Technik gemäß den einschlägigen
Regelwerken Toleranzen angewendet werden, so ist deren Berücksichtigung nur für die Ausfüh-
rung, nicht jedoch für die Planung zulässig.

Die Personenzahlen bei Gängen, Treppen und Türen beziehen sich auf die höchstmöglich zu
erwartende Anzahl gleichzeitig anwesender Personen, die im Gefahrenfall auf den jeweiligen
Gang, die jeweilige Treppe oder die jeweilige Türe angewiesen sind. Verbindet der Fluchtweg mehr
als drei Geschoße, bezieht sich diese Anzahl auf jeweils drei unmittelbar übereinanderliegende
Geschoße.

Der Anwendungsbereich der Anlagen (OIB-Richtlinien) auf Versammlungsstätten ergibt sich aus
den in Anlage 7 im Dokument -Richtlinien definierten Begriffen

als 120 gleichzeitig anwesenden Personen für kulturelle, künstlerische, sportliche, unterhaltende
oder andere vergleichbare Aktivitäten kommen Anforderungen dieser Richtlinie betreffend Ver-
sammlungsstätten zur Anwendung. Bei 120 oder weniger Personen gelten die Grundanforderun-
gen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit.

Den Anforderungen für Versammlungsstätten ist eine maximale Personendichte von vier Personen
pro m² der für Besucher zur Verfügung stehenden Fläche des Versammlungsraumes zu Grunde
gelegt.

Von den Anforderungen dieser Anlage (OIB-Richtlinie) kann entsprechend den jeweiligen landes-
rechtlichen Bestimmungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen wird, dass
das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung der Richtlinie erreicht wird.

1 Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen aus § 4 der NÖ Bauordnung 2014 und aus Anlage 7 des Do-
kumentes -Richtlinien
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2 Erschließung und Fluchtwege

2.1 Allgemeines

2.1.1 Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, muss mindestens ein Ein-
gang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen unmittelbarer Nähe, stufenlos er-
reichbar sein.

2.1.2 Zur vertikalen Erschließung sind Treppen oder Rampen herzustellen. Für den Zugang zu nicht
ausgebauten Dachräumen sind auch einschiebbare Treppen oder Leitern zulässig.

2.1.3 Treppen und Gänge im Verlauf von Fluchtwegen müssen die gleichen Anforderungen dieser Richt-
linie erfüllen, wie die zur Erschließung erforderlichen Treppen und Gänge.

2.1.4 Treppen im Verlauf von Fluchtwegen, ausgenommen Wohnungstreppen, sind bis zum Ausgangs-
niveau durchgehend auszubilden.

2.1.5 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zur Überwindung von
Niveauunterschieden Rampen oder zusätzlich zu Treppen Personenaufzüge errichtet werden.
Wenn nicht mehr als zwei Geschoße überwunden werden müssen, sind anstelle von Personenauf-
zügen auch vertikale Hebeeinrichtungen für Personen mit allseits geschlossenen Lastträgern und
Lastträgertüren zulässig.

2.1.6 Abweichend zu Punkt 2.1.5 müssen bei Versammlungsstätten im Zuschauerbereich nur die Roll-
stuhlplätze von der jeweiligen Erschließungsebene aus barrierefrei erreichbar sein.

2.2 Rampen

2.2.1 Das Längsgefälle darf höchstens 10 % betragen.

2.2.2 Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, gelten folgende Anforderun-
gen:

Das Längsgefälle darf höchstens 6 % betragen;
Ein Quergefälle ist nicht zulässig;
Rampen müssen beidseits über Handläufe und Radabweiser verfügen;
Handläufe sind am Anfang und am Ende der Rampe um 30 cm, gegebenenfalls auch seitlich
um die Ecke, weiterzuführen;
Am Anfang und am Ende der Rampe sind horizontale Flächen mit einer Länge von mindestens
1,20 m anzuordnen. Bei Richtungsänderungen um mehr als 45 Grad sind die horizontalen
Flächen mit einer Länge von mindestens 1,50 m, gemessen in der Rampenmitte, anzuordnen;
Rampen sind in Abständen von höchstens 10 m mit Zwischenpodesten mit einer Länge von
mindestens 1,20 m sowie bei Richtungsänderungen um mehr als 45 Grad mit Zwischenpodes-
ten mit einer Länge von mindestens 1,50 m, gemessen in der Rampenmitte, zu unterbrechen,
wobei zur Ableitung von Niederschlagswässern ein Längsgefälle von höchstens 2 % zulässig
ist;
Rampen müssen an allen Knickpunkten des Gefälles kontrastierend gekennzeichnet werden.

2.3 Personenaufzüge und vertikale Hebeeinrichtungen für Personen

2.3.1 Sind Personenaufzüge oder vertikale Hebeeinrichtungen für Personen erforderlich,
sind alle Geschoße, einschließlich Eingangsniveau, Keller- und Garagengeschoße, miteinander
zu verbinden. Bei Wohnungen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken, muss zumindest die
Eingangsebene angefahren werden,
muss die Grundfläche des Fahrkorbes oder Lastträgers eine Breite von mindestens 1,10 m und
eine Tiefe von mindestens 1,40 m aufweisen, wobei die Tür an der Schmalseite anzuordnen ist,
sind die Fahrkorb- oder Lastträgertüren sowie Schachttüren als waagrecht bewegte, selbsttätig
kraftbetätigte Schiebetüren mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 90 cm auszu-
führen,
muss vor den Schachttüren eine Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von
mindestens 1,50 m vorhanden sein.

Liegt die Schachttüre überwiegend gegenüber einer abwärts führenden Treppe, ist ein Abstand
zwischen Schachttüre und Treppe von mindestens 2,00 m einzuhalten.
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2.3.2 Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m ist zumindest ein Personenaufzug erfor-
derlich, der eine Fahrkorbgrundfläche von mindestens 1,10 m Breite × 2,10 m Tiefe aufweist.

2.3.3 Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 32 m sind zumindest zwei Personenaufzüge
erforderlich, wobei einer davon eine Fahrkorbgrundfläche von mindestens 1,10 m Breite × 2,10 m
Tiefe aufweisen muss.

2.4 Durchgangsbreiten und Durchgangshöhen von Gängen, Treppen und Rampen

2.4.1 Hauptgänge müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 1,20 m aufweisen. Eine lichte
Durchgangsbreite von 1,00 m genügt

bei Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als drei Wohnungen,
bei Reihenhäusern,
in Wohnungen von nicht barrierefrei zu gestaltenden Gebäuden oder Gebäudeteilen,
in anpassbaren Wohnungen gemäß Punkt 7.4.2, wenn sichergestellt ist, dass bei Bedarf eine
lichte Durchgangsbreite von 1,20 m herstellbar ist,
in anpassbaren Wohnungen gemäß Punkt 7.4.2, die sich über mehr als eine Ebene erstrecken,
für jenen Teil, der gemäß Punkt 2.4.3 nicht barrierefrei erreichbar sein muss, sowie
bei Nebengängen.

2.4.2 In allgemein zugänglichen Bereichen von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestal-
ten sind, muss in Hauptgängen, die durch Türen abgetrennt werden, eine Bewegungsfläche
(Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein.

2.4.3 Bei Treppen darf die lichte Treppenlaufbreite die Mindestmaße der folgenden Tabelle 1 nicht un-
terschreiten. Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Podeste.

Tabelle 1: Lichte Treppenlaufbreite

Treppenarten Lichte Treppenlaufbreite
in m

Haupttreppen
 Haupttreppen, ausgenommen Wohnungstreppen 1,20
 Wohnungstreppen 0,90
Nebentreppen 0,60

Abweichend zu Tabelle 1 muss bei Wohnungstreppen in anpassbaren Wohnungen gemäß
Punkt 7.4.2, die sich über mehr als eine Ebene erstrecken und bei denen die Funktionen Wohnen,
Schlafen, Kochen und die Sanitäreinrichtungen nicht in der barrierefrei zugänglichen Wohnungs-
ebene vorhanden sind, die Nachrüstung mit einem Treppenschrägaufzug mit Rollstuhlplattform
möglich sein. Je nach Art der möglichen Führungsschiene des Treppenschrägaufzuges sind
folgende lichte Treppenlaufbreiten einzuhalten:

bei Führungsschienen mit geradem Verlauf mindestens 1,10 m,
bei Führungsschienen mit gekrümmtem Verlauf (für Kurvenfahrt) mindestens 1,20 m.

Die erforderlichen Anfahr- und Bewegungsflächen sind zu berücksichtigen.

2.4.4 Bei Rampen sind für die lichte Durchgangsbreite die Mindestmaße der Tabelle 1 sinngemäß anzu-
wenden. Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, muss die lichte
Durchgangsbreite mindestens 1,20 m betragen.

2.4.5 Bei Gängen, Treppen und Rampen im Verlauf von Fluchtwegen für mehr als 120 Personen muss
die lichte Breite für jeweils weitere angefangene zehn Personen um jeweils 10 cm erhöht werden.

2.4.6 Bei Stadien und Versammlungsstätten im Freien muss die lichte Breite von Gängen, Treppen und
Rampen im Verlauf von Fluchtwegen für nicht mehr als 300 Personen mindestens 1,20 m betra-
gen. Für mehr als 300 Personen muss die lichte Breite für jeweils weitere angefangene 50 Perso-
nen um jeweils 10 cm erhöht werden.

2.4.7 Bei Treppen im Verlauf von Fluchtwegen, auf die mehr als 240 Personen gleichzeitig angewiesen
sind, sind zusätzliche Handläufe zur Unterteilung der Treppenlaufbreite (Zwischenhandläufe) erfor-
derlich, wenn diese 2,40 m überschreitet.
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2.4.8 Die lichte Durchgangshöhe von Treppen, gemessen an der Stufenvorderkante, sowie von Rampen
und Gängen muss mindestens 2,10 m betragen.

2.5 Zulässige Einengungen der Durchgangsbreiten und Durchgangshöhen von Gängen,
Treppen und Rampen

2.5.1 Die Mindestbreite von Gängen und Treppen darf durch Einbauten oder vorstehende Bauteile nicht
eingeengt werden. Zulässig sind jedoch:

Einengungen durch Treppenschrägaufzüge in nicht betriebsbereitem Zustand (Parkstellung) um
nicht mehr als 30 cm,
stellenweise Einengungen in Gängen um nicht mehr als 10 cm auf eine Länge von maximal
1,20 m (z.B. Pfeiler, Verzierungen, Beschläge von Türen, Türen in geöffnetem Zustand),
Einengungen durch Handläufe um nicht mehr als 10 cm je Seite bei Haupttreppen, ausgenom-
men Wohnungstreppen,
Einengungen durch Treppenwangen um nicht mehr als 10 cm Breite und 15 cm Höhe je Seite
bei Haupttreppen,
Einengungen durch leicht entfern- oder öffenbare Zugangssicherungen vor abwärtsführenden
Treppen in Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie
anderen Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung, Pflegeheimen und Krankenhäusern.

2.5.2 Die Mindestbreite von Treppen darf im Kopfbereich beidseitig bis zu einer Schräge von höchstens
25 cm Höhe und höchstens 25 cm Breite eingeengt werden, wobei ein Bereich von mindestens
50 cm Breite verbleiben muss, der nicht eingeengt werden darf.

2.5.3 Bei Nebentreppen sind stellenweise Unterschreitungen der erforderlichen lichten Durchgangshöhe
der Treppe um nicht mehr als 10 cm zulässig, wenn dies aus konstruktiven Gründen erforderlich ist
(z.B. unterhalb von Treppenpodesten von Wendeltreppen, unterhalb von Tragwerksteilen).

2.5.4 Rampen mit einer lichten Breite von mindestens 1,20 m dürfen durch Handläufe um nicht mehr als
10 cm je Seite eingeengt werden.

2.6 Vermeidung des Unterlaufens von Podesten, Treppenläufen und Rampen

In allgemein zugänglichen Bereichen sind Flächen vor und unter Podesten, Treppenläufen, Ram-
pen, schrägen Bauteilen und dergleichen mit einer Durchgangshöhe von weniger als 2,10 m so zu
sichern, dass eine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Unterlaufen vermieden wird.

2.7 Allgemeine Anforderungen an Türen

2.7.1 Die nutzbare Breite der Durchgangslichte von Türen hat mindestens 80 cm zu betragen.

2.7.2 Die nutzbare Höhe der Durchgangslichte von Türen hat mindestens 2,00 m zu betragen.

2.7.3 Türen von Toiletten mit einer Raumgröße unter 1,80 m² dürfen nicht nach innen öffnend ausgeführt
sein.

2.8 Türen im Verlauf von Fluchtwegen

2.8.1 Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen mindestens folgende nutzbare Breite der Durchgangs-
lichte aufweisen:

für höchstens 40 Personen: 80 cm,
für höchstens 80 Personen: 90 cm,
für höchstens 120 Personen: 1,00 m.

Liegen zwei Türen im Abstand von maximal 20 cm nebeneinander, können sie als eine Tür
gerechnet werden. Bei Türen im Verlauf von Fluchtwegen für mehr als 120 Personen muss die
nutzbare Breite der Durchgangslichte für jeweils weitere angefangene zehn Personen um jeweils
10 cm erhöht werden.

2.8.2 Bei Stadien und Versammlungsstätten im Freien muss die lichte Breite von Türen im Verlauf von
Fluchtwegen für nicht mehr als 300 Personen mindestens 1,20 m betragen. Für mehr als 300 Per-
sonen muss die lichte Breite für jeweils weitere angefangene 50 Personen um jeweils 10 cm erhöht
werden.
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2.8.3 Aus einem Raum, der zum Aufenthalt für mehr als 120 Personen bestimmt ist, müssen mindestens
zwei ausreichend weit voneinander entfernte Ausgänge direkt auf einen Fluchtweg führen.

2.8.4 Alle Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen manuell zu öffnen sein. Automatisch betriebene
Türen, die bei Stromausfall selbsttätig öffnen, sind manuell öffenbaren Türen gleichzusetzen.

2.8.5 Türen im Verlauf von Fluchtwegen, auf die mehr als 15 Personen gleichzeitig angewiesen sind,
müssen

in Fluchtrichtung öffnend ausgeführt werden,
jederzeit in Fluchtrichtung leicht und ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können und
als Drehflügeltüren oder sicherheitstechnisch gleichwertig ausgeführt werden.

2.8.6 Türen im Verlauf von Fluchtwegen in Wohngebäuden, auf die nicht mehr als 40 Personen gleich-
zeitig angewiesen sind, müssen nicht in Fluchtrichtung öffnend ausgeführt werden.

2.8.7 Türen im Verlauf von Fluchtwegen, die für die Entfluchtung zweier benachbarter Brandabschnitte in
beide Richtungen dienen, müssen nur in eine der beiden Fluchtrichtungen öffnend ausgeführt
werden.

2.8.8 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, bei denen die Benutzer in der Regel ortsunkundig sind (z.B. in
Versammlungsstätten, Ausstellungshallen, Verkaufsstätten, Einkaufszentren, Behörden und sons-
tigen öffentliche Einrichtungen mit starkem Publikumsverkehr), müssen Türen aus allgemein
zugänglichen Bereichen, auf die im Fluchtfall mehr als 120 Personen gleichzeitig angewiesen sind,
mit Paniktürverschlüssen ausgestattet sein.

2.9 Zusätzliche Anforderungen an barrierefreie Türen

2.9.1 Bei einflügeligen und zweiflügeligen Türen muss die nutzbare Breite der Durchgangslichte des
Gehflügels mindestens 80 cm aufweisen. Dieses Mindestmaß darf durch das Türblatt oder einen
Paniktürverschluss nicht eingeschränkt werden.

2.9.2 In barrierefreien Wohngebäuden gemäß Punkt 7.4 müssen Türen im Verlauf vom Haupteingang
bis einschließlich der Wohnungseingangstüren eine nutzbare Breite der Durchgangslichte von
mindestens 90 cm aufweisen.

2.9.3 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen an beiden Seiten von
Türen Anfahrbereiche vorhanden sein oder die Türen müssen automatisch geöffnet werden kön-
nen. Bei Wohnungen ist dies nur bei der Wohnungseingangstüre sowie innerhalb der Wohnung bei
den Türen zu Sanitärräumen sowie zu einem Aufenthaltsraum erforderlich.

Für Anfahrbereiche gelten folgende Anforderungen:
Die Anfahrbereiche müssen an der Seite des Türdrückers bzw. Türgriffs um mindestens 50 cm
über die Durchgangslichte hinausragen;
Mindestgröße bei Drehflügeltüren, ausgenommen innerhalb von Wohnungen, an der Seite des
Türbandes 3,00 m² und an der dem Türband abgewandten Seite 1,80 m²;
Mindestgröße in allen anderen Fällen beidseits der Tür 1,80 m².

2.9.4 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind müssen Türen im Regelbetrieb
auch für Menschen mit Behinderungen leicht bedienbar sein.

2.9.5 Karusselltüren und Drehkreuze müssen barrierefrei umgehbar und umfahrbar sein. Automatische
Türen müssen frühzeitig öffnen und verzögert schließen. In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die
gemäß Punkt 7.5.2 mit einem taktilen Leitsystem auszustatten sind, ist vor dem Schwenkbereich
automatischer Türen im Rahmen dieses Leitsystems ein gemäß Punkt 7.6 kontrastierendes, takti-
les Aufmerksamkeitsfeld anzuordnen.
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2.10 Stellplätze für Kraftfahrzeuge in Gebäuden und im Freien

2.10.1 Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze sowie Parkdecks müssen so angelegt sein,
dass eine sichere Zu- und Abfahrt gewährleistet ist, wobei die Fahrbahnbreite mindestens 3,00 m
betragen muss. Im Bereich von Garagentoren oder technischen Einrichtungen (z.B. Schrankenan-
lagen, Kartengeber) ist eine Einschränkung zulässig, wobei eine lichte Breite von mindestens
2,50 m verbleiben muss.

Größere Fahrbahnbreiten oder Schrammborde bei Zu- und Abfahrten sind anzuordnen, wenn dies
im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist. Schrammborde zählen
mit einer Breite bis zu insgesamt 30 cm zur Fahrbahnbreite.

2.10.2 Bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks mit einer Nutzfläche von mehr als 1.600 m²
sind eigene Fahrstreifen für Zu- und Abfahrten zu errichten und zu kennzeichnen. Wenn die Zu-
und Abfahrten auch der Erschließung für Fußgänger dienen, ist eine Abgrenzung zwischen Fahr-
und Gehstreifen erforderlich (z.B. Kennzeichnung durch Markierung, Absicherung durch Poller,
Abgrenzung durch erhöhten Gehweg).

Dies gilt auch für nicht überdachte Stellplätze mit einer Summe der Stellplatzflächen von mehr als
1.600 m².

2.10.3 Die maximale Neigung von nicht überdeckten Rampen von Fahrverbindungen, gemessen in der
Fahrbahnmitte, darf 15 %, von überdeckten oder beheizten Rampen von Fahrverbindungen 18 %
nicht überschreiten. Im Bereich von 5,00 m ab der öffentlichen Verkehrsfläche darf die Neigung der
Rampen von Fahrverbindungen nicht mehr als 5 % betragen.

2.10.4 Die Fläche von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und die Breite der Fahrgassen sind nach der Art und
Anordnung der abzustellenden Kraftfahrzeuge zu bemessen. Für Stellplätze für Personenkraftwa-
gen gelten die Mindestwerte von Tabelle 2.

Tabelle 2: Mindestwerte für Stellplätze und Fahrgassen

Senkrechtaufstellung Schräg-
aufstellung

Längs-
aufstellung

Winkel des Stellplatzes zur
Fahrgasse 90° 60° 45° 0°

Stellplatzgröße für
Personenkraftwagen 2,50 m × 5,00 m 2,50 m × 5,00 m 2,30 m × 6,00 m

Barrierefreie Stellplatzgröße
für Personenkraftwagen 3,50 m × 5,00 m 3,50 m × 5,00 m 3,50 m × 6,50 m

Fahrgassenbreite 6,00 m 4,50 m 3,50 m 3,00 m

Diese Mindestwerte dürfen durch Bauteile wie z.B. Säulen oder Wandscheiben nicht eingeschränkt
werden. Einschränkungen durch Einbauten wie z.B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind zu-
lässig, wenn die Benutzbarkeit und die Nutzungssicherheit gewährleistet bleiben.

Die Breite barrierefreier Stellplätze setzt sich aus einem 2,30 m breiten Bereich für den Stellplatz
und einem 1,20 m breiten Bereich zum Ein- und Aussteigen zusammen. Bei zwei nebeneinander
angeordneten barrierefreien Stellplätzen genügt ein gemeinsamer Bereich zum Ein- und Ausstei-
gen. Barrierefreie Stellplätze sind möglichst horizontal anzuordnen.

2.10.5 Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei Nutzflächen von mehr als 250 m² sowie barrierefreie Stellplätze
sind zu kennzeichnen.
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2.10.6 Bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks muss die lichte Höhe im Bereich aller
Stellplatz- und Fahrflächen nach der Art der abzustellenden Fahrzeuge bemessen werden, jedoch
mindestens 2,10 m betragen.

Eine Einschränkung der lichten Höhe ist jedoch zulässig:
bei Einbauten ab einer Höhe von 1,80 m über der Stellplatzfläche und mit einer Tiefe von
höchstens 70 cm entlang der Rückwand von senkrechten oder schrägen Stellplätzen. Diese
Einbauten sind so zu sichern oder zu kennzeichnen, dass eine Verletzungsgefahr vermieden
wird;
bei Ladestationen für Elektrofahrzeuge u. dgl., wenn die Benutzbarkeit und die Nutzungssicher-
heit gewährleistet bleiben;
bei Garagentoren von Garagen mit nicht mehr als 50 m² Nutzfläche, wenn die nutzbare Höhe
der Durchgangslichte zumindest 2,00 m beträgt.

3 Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen

3.1 Allgemeine Anforderungen

3.1.1 Bauwerkszugänge sowie Gänge, Treppen und Rampen in allgemein zugänglichen Bereichen müs-
sen eben, befestigt und trittsicher sein und eine für den Verwendungszweck ausreichend rutsch-
hemmende Oberfläche aufweisen.

3.1.2 Einzelstufen und sonstige einzelne Niveausprünge sind unzulässig
in Gängen in allgemein zugänglichen Bereichen und
bei Treppenpodesten.

3.1.3 Schwellen und Türanschläge sind zu vermeiden. Erforderliche Schwellen und Türanschläge dürfen
2 cm nicht übersteigen. Bei Türen, an die Anforderungen an den Schall- bzw. Wärmeschutz ge-
stellt werden, dürfen Schwellen und Türanschläge 3 cm nicht übersteigen. Abweichend davon dür-
fen folgende Türen höhere Schwellen und Türanschläge aufweisen:

Türen zu Freibereichen wie Balkone, Terrassen, Loggien etc., wenn keine Anforderungen an
die barrierefreie Gestaltung gestellt werden;
Türen zu Technikräumen (z.B. Öllagerräume).

3.2 Treppen

3.2.1 In einem Treppenlauf müssen die Stufen in dessen gesamten Verlauf gleich hoch und in der Lauf-
linie gleich tief sein. Die Stufenhöhe und der Stufenauftritt von Treppen müssen der Tabelle 3 ent-
sprechen, wobei bei den Stufen die Steigungsverhältnisse der Schrittmaßregel (2 × Stufenhöhe +
Stufenauftritt = 62 cm ± 3 cm) einzuhalten sind.

Tabelle 3: Stufenhöhe und Stufenauftritt

Treppenarten Stufenhöhe in cm
Höchstmaß

Stufenauftritt in cm
Mindestmaß

Haupttreppen
 Haupttreppen, ausgenommen Wohnungstreppen 18 27
 Wohnungstreppen 20 24
Nebentreppen 21 21

3.2.2 Bei Haupttreppen ist nach maximal 20 Stufen ein Podest zu errichten. Bei Podesten mit Rich-
tungsänderung muss die Podesttiefe zumindest der lichten Treppenlaufbreite entsprechen.

3.2.3 Haupttreppen mit gekrümmter Lauflinie müssen im Abstand von 20 cm von der inneren Begren-
zung des Treppenlaufes (Absturzsicherung oder Wand ohne Berücksichtigung der Handläufe)
einen Stufenauftritt von mindestens 15 cm aufweisen, bei Wohnungstreppen genügen 12 cm.

3.2.4 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen Haupttreppen (ausge-
nommen Wohnungstreppen) geradläufig sein. Eine gekrümmte Lauflinie ist zulässig, wenn im Ab-
stand von jeweils 40 cm von beiden seitlichen Begrenzungen des Treppenlaufes (Absturzsicherung
oder Wand, ohne Berücksichtigung der Handläufe) die Steigungsverhältnisse der Schrittmaßregel
(2 × Stufenhöhe + Stufenauftritt = 62 cm ± 3 cm) eingehalten werden.
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3.2.5 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zumindest die An- und
die Austrittstufe eines Treppenlaufes in der ganzen Treppenbreite im Bereich der Vorderkante auf
der Trittstufe kontrastierend gekennzeichnet werden.

Vor abwärtsführenden Treppen muss ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden. Davon
ausgenommen sind:

Treppen in Treppenhäusern und
Treppen in Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie
andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, Pflegeheimen und Krankenhäuser.

3.2.6 Bei Treppenläufen mit zwei oder mehr Stufen müssen auf beiden Seiten formstabile, durchgängig
gut greifbare Handläufe angebracht werden. Bei folgenden Treppenläufen genügt ein Handlauf auf
einer Seite:

Treppen in Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als drei Wohnungen,
Treppen in Reihenhäusern,
Nebentreppen sowie
Wohnungstreppen.

Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm anzuordnen. Abweichend davon dürfen
Handläufe, die den oberen Abschluss einer Absturzsicherung bilden, in einer Höhe von bis zu
1,10 m angeordnet werden.

In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, sind die Handläufe bei Trep-
penantritt und -austritt um 30 cm über die Stufenkante, gegebenenfalls auch seitlich um die Ecke,
weiterzuführen. Bildet der Handlauf den oberen Abschluss einer Absturzsicherung und ist in mehr
als 1,00 m Höhe angebracht, ist ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm anzuord-
nen.

3.2.7 Für Außentreppen, die der Erschließung des Gebäudes oder anderer allgemein zugänglicher
Bereiche dienen, gelten die Bestimmungen der Punkte 3.2.1 bis 3.2.6 sinngemäß.

3.2.8 Bei Versammlungsstätten kann für die Erschließung der Besucherplätze auf Tribünen von den
Anforderungen folgender Punkte abgewichen werden:

Punkt 2.4.7 hinsichtlich der Unterteilung der Treppenlaufbreite durch zusätzliche Handläufe,
Punkt 3.2.1 hinsichtlich der in Tabelle 3 angeführten Maße für Stufenhöhe und Stufenauftritt,
Punkt 3.2.2 hinsichtlich der Notwendigkeit eines Podestes nach maximal 20 Stufen,
Punkt 3.2.6 hinsichtlich der beidseitigen Anordnung und durchgängigen Ausführung sowie der
Weiterführung der Handläufe bei Treppenantritt und -austritt.

4 Schutz vor Absturzunfällen

4.1 Erfordernis von Absturzsicherungen

4.1.1 Alle im gewöhnlichen Gebrauch zugänglichen Stellen eines Gebäudes mit einer Absturzhöhe von
60 cm oder mehr, bei denen eine hohe Gefahr eines Absturzes besteht, jedenfalls aber ab einer
Absturzhöhe von 1,00 m, sind mit einer Absturzsicherung zu sichern. Eine Absturzsicherung ist
nicht notwendig, wenn diese dem Verwendungszweck (z.B. bei Laderampen, Schwimmbecken)
widerspricht.

4.1.2 In Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen für Kinder bis zehn Jahren sind Fenster in
für Kinder zugänglichen Räumen mit einer Kindersicherung auszustatten, wenn die Oberkante des
Fensterparapets mehr als 2,00 m über dem angrenzenden Gelände liegt. Davon ausgenommen
sind Fenster, die für Kinder nicht erreichbar sind (z.B. Oberlichtfenster).

4.1.3 Schächte, Ausstiege, Einbringöffnungen und dergleichen müssen trag- und verkehrssicher abge-
deckt werden. Abdeckungen in allgemein zugänglichen Bereichen sind, wenn ein unbefugtes
Öffnen nicht schon durch bloßes Eigengewicht der Abdeckung ausgeschlossen werden kann,
durch andere Maßnahmen (z.B. Absperreinrichtungen) zu sichern.
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4.2 Anforderungen an Absturzsicherungen

4.2.1 Die Höhe der Absturzsicherung hat mindestens 1,00 m, ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m
mindestens 1,10 m zu betragen. Bei Wohnungstreppen genügt eine Höhe der Absturzsicherung
von 90 cm. Die Höhe der Absturzsicherung wird von der Standfläche gemessen. Bei Absturzsiche-
rungen mit einer oberen Tiefe von mindestens 20 cm (z.B. Brüstungen, Fensterparapete) darf die
jeweils erforderliche Höhe um die halbe Brüstungstiefe abgemindert, jedoch ein Mindestmaß von
85 cm nicht unterschritten werden.

4.2.2 Bei Versammlungsstätten kann von den Anforderungen des Punktes 4.2.1 abgewichen werden,
wenn dies für eine ungehinderte Sicht auf den Aktionsbereich erforderlich ist. Hierbei muss jedoch
Folgendes berücksichtigt werden:

Die Höhe der Absturzsicherung unmittelbar vor Sitzreihen kann abgemindert werden, wobei ein
Mindestmaß von 80 cm nicht unterschritten werden darf;
In der Verlängerung einer Treppe, die zur direkten Erschließung absteigender Steh- und Sitz-
platzreihen dient, muss die Höhe der Absturzsicherung so bemessen sein, dass auch im Falle
eines Sturzes im Bereich des unteren Endes der Treppe ein Absturz verhindert werden kann.

4.2.3 Im Bereich von 15 cm bis 60 cm über fertiger Stufenvorderkante oder Standfläche dürfen keine
horizontalen oder schrägen Elemente der Absturzsicherung angeordnet sein, es sei denn, ein
Hochklettern von Kindern wird erschwert, wie zum Beispiel durch

Horizontale oder schräge Elemente, die nicht um mehr als 3 cm vorspringen,
Öffnungen, die in der Vertikalen nicht größer als 2 cm sind,
Seilnetze mit einem Maschenumfang von höchstens 16 cm,
Lochbleche mit einem Lochdurchmesser von höchstens 4 cm,
eine nach innen um mindestens 15 cm überstehende Geländeroberkante.

4.2.4 Öffnungen in Absturzsicherungen dürfen zumindest in einer Richtung nicht größer als 12 cm sein.
Abweichend davon dürfen bei Versammlungsstätten Öffnungen in Absturzsicherungen im Bereich
von mehr als 80 cm über der Standfläche auch größer als 12 cm sein.

Bei Geländern über einer Standfläche ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen der
Geländerunterkante und der Standfläche ein Würfel mit einer Kantenlänge von höchstens 12 cm
durchgeschoben werden kann.

Bei Geländern neben einer Standfläche ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen
der Geländerunterkante und der Standfläche ein Würfel mit einer Kantenlänge von höchstens
7,5 cm durchgeschoben werden kann. Dabei darf der lichte Horizontalabstand zwischen dem Ge-
länder und der Standfläche nicht mehr als 3 cm betragen.

Bei offenen Setzstufen darf der lichte Abstand höchstens 12 cm betragen.

4.2.5 Abweichend zu Punkt 4.2.3 und 4.2.4 ist eine Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr ausrei-
chend, wenn

aufgrund des Verwendungszweckes eines Gebäudes oder Gebäudeteils die Anwesenheit von
Kindern üblicherweise nicht zu erwarten ist, oder
bei sonstigen Bauwerken mit einem niedrigen Gefährdungspotenzial wie z.B. geringe Nutzer-
frequenz, Lage zu rechnen ist.

4.2.6 Verglasungen mit absturzsichernder Funktion müssen unbeschadet der Bestimmungen gemäß
Punkt 5.1 aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen. Bei Mehrscheiben-Isolierglas und
Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies zumindest für eine
Scheibe.

4.2.7 Bei Freibereichen muss der Abstand der Oberkante von Bauteilen mit bis zu 60 cm Höhe über der
Standfläche zur oberen Innenkante der Absturzsicherung mindestens 1,00 m betragen. Bei einer
Absturzhöhe von mehr als 12 m erhöht sich dieser Abstand auf mindestens 1,10 m.
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5 Schutz vor Aufprallunfällen und herabstürzenden Gegenständen

5.1 Glastüren und Verglasungen ohne absturzsichernde Funktion

5.1.1 Folgende Verglasungen müssen aus Sicherheitsglas (Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbund-
Sicherheitsglas) hergestellt sein:

Ganzglastüren, Verglasungen in Türen und in Fenstertüren bis 1,50 m Höhe über der Standflä-
che,
vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen bis
85 cm Höhe über der Standfläche,
vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen in
Gebäuden mit möglichem Menschengedränge bis 1,50 m Höhe über der Standfläche.

5.1.2 Anstelle der Verwendung von Sicherheitsglas gemäß Punkt 5.1.1 können auch Schutzvorrichtun-
gen angebracht werden, die den Anprall von Personen verhindern.

Wenn bei Mehrscheiben-Isolierglas die Scheiben an der Seite oder den Seiten der Einwirkung aus
Verbund-Sicherheitsglas bestehen, sind weitere, durch Abstandhalter getrennte Scheiben von den
Anforderungen gemäß Punkt 5.1.1 ausgenommen. Gleiches gilt, wenn die Scheiben an der Seite
oder den Seiten der Einwirkung aus Einscheiben-Sicherheitsglas bestehen und so bemessen sind,
dass ein Durchstoßen beim Anprall von Personen verhindert wird.

5.1.3 In allgemein zugänglichen Bereichen sind transparente Flächen, bei denen Aufprallunfälle zu er-
warten sind, kontrastierend zu kennzeichnen. Dabei sind die unterschiedlichen Licht- bzw. Be-
leuchtungsverhältnisse (z.B. Tag und Nacht, beidseitige Betrachtung) zu berücksichtigen.

Eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich bei:
Glastüren mit einem kontrastierenden Rahmen des Türflügels mit mindestens 10 cm Breite oder
Glasflächen mit kontrastierenden Sockelbereichen mit mindestens 30 cm Höhe.

5.1.4 Werden vertikale Verglasungen aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer Splitterfallhöhe von
mehr als 4,00 m hergestellt, müssen sie über Schutzvorrichtungen verfügen oder konstruktive
Maßnahmen aufweisen, sodass bei Bruch der Verglasung durch Herabfallen von Glasstücken eine
Gefährdung von darunter befindlichen Personen vermieden wird.

Dies gilt nicht für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas
nach ÖNORM EN 14179-2 und folgenden konstruktiven Ausführungen:

4-seitig linienförmige Lagerung nach ÖNORM B 3716-2,
4-seitig geklebte Lagerung nach ÖNORM EN 13022-1,
4-seitig gelagerte Verglasung mit entsprechender Bautechnischer Zulassung oder Europäischer
Technischer Bewertung oder
2-seitig linienförmige Lagerung nach ÖNORM B 3716-2, wenn die Verglasungen im Inneren von
Verkaufsstätten bis zu einer Splitterfallhöhe von 6,00 m oder bei Balkon- und Loggiaverglasun-
gen von Wohngebäuden verwendet werden.

5.2 Abrutschen von Schnee und Eis

Bei geneigten Dächern sind bauliche Maßnahmen gegen das Abrutschen von Schnee und Eis auf
Nachbargrundstücke und allgemein zugängliche Bereiche zu treffen.

5.3 Geneigte Verglasungen

5.3.1 Einfachverglasungen und untere Scheiben von Mehrscheiben-Isolierglas müssen bei Verglasun-
gen mit einer Neigung von mehr als 15 Grad, gemessen von der Vertikalen, aus geeignetem Ver-
bund-Sicherheitsglas bestehen oder mit Schutzvorrichtungen gegen das Herabfallen von Glastei-
len ausgestattet sein. Maßgeblich ist der Winkel der Einbausituation und nicht der im geöffneten
Zustand.

5.3.2 Die Anforderungen gemäß Punkt 5.3.1 gelten nicht bei
Glashäusern bis zu 20 m² Nutzfläche, die keine Aufenthaltsräume sind sowie
Glashäusern, die gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Zwecken dienen, mit Ausnahme der
Bereiche über Verkehrswegen und über Kundenbereichen.
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5.4 Vor- und abgehängte Bau- und Fassadenteile

Vor- und abgehängte Bauteile und Fassadensysteme sind gegen Herabfallen zu sichern. Dies gilt
jedenfalls als erfüllt, wenn diese Bauteile und Fassadensysteme entsprechend einer Bautechni-
schen Zulassung, einer Europäischen Technischen Bewertung oder einer harmonisierten Europäi-
schen Norm ausgeführt sind.

6 Blitzschutz

6.1 Gebäude sind mit Blitzschutzsystemen auszustatten, wenn sie wegen ihrer Lage, Größe oder
Bauweise durch Blitzschlag gefährdet sind, oder wenn der Verwendungszweck oder die kulturhis-
torische Bedeutung des Bauwerks dies erfordern.

6.2 Von der Verpflichtung zur Errichtung eines Blitzschutzsystems ausgenommen sind Gebäude mit
nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße sowie Gebäude, bei denen
sich aufgrund einer Risikoanalyse ergibt, dass ein Blitzschutzsystem nicht erforderlich ist.

6.3 Abweichend von Punkt 6.2 sind folgende Gebäude jedenfalls mit einem Blitzschutzsystem auszu-
statten:

Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung,
Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung mit
mehr als 30 Gästebetten,
Verkaufsstätten mit mehr als 600 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße,
Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit
vergleichbarer Nutzung,
Pflegeheime,
Krankenhäuser,
Versammlungsstätten,
Schutzhütten in Extremlage,
Betriebsbauten mit mehr als 2.000 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße, für die
in Abhängigkeit des jeweiligen Gefahrenpotenzials, wie Brandbelastung, Aktivierungsgefahr und
Umgebungssituation, höhere Anforderungen notwendig werden, wie z.B. für Chemiebetriebe,
Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m,
Justizanstalten sowie
Land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude mit mehr als 1.200 m² Brutto-Grundfläche
der oberirdischen Geschoße.

7 Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden

7.1 Barrierefreie Toilettenräume

7.1.1 Die Mindestgröße von barrierefreien Toilettenräumen beträgt 2,15 m × 1,65 m. Türen dürfen nicht
nach innen öffnend ausgeführt werden und müssen im Notfall von außen entriegelbar sein.

7.1.2 Es ist ein unterfahrbares Handwaschbecken mit einer Tiefe von mindestens 35 cm anzuordnen,
das höchstens 20 cm in die Bewegungsfläche (Wendekreis) ragen darf.

7.1.3 Im Bereich der WC-Schale muss eine Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von
mindestens 1,50 m vorhanden sein. Der Abstand zwischen der WC-Schale und einer der seitlich
dazu angeordneten Wände muss mindestens 90 cm betragen, vor der WC-Schale mindestens
1,20 m. Der Toilettensitz muss so angeordnet sein, dass die Benützung für Rollstuhlbenutzer
möglichst einfach ist. Die erforderlichen Halte- und Stützgriffe sind anzuordnen.

7.1.4 In öffentlich zugänglichen Gebäuden müssen barrierefreie Toilettenräume mit einer Notrufanlage
ausgestattet sein.
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7.2 Sonstige barrierefreie Sanitärräume

7.2.1 Sonstige barrierefreie Sanitärräume sind hinsichtlich Raumgröße und Ausstattung (z.B. Dusche,
Badewanne, Waschtisch) so zu gestalten, dass die Benützung für Rollstuhlbenutzer möglichst ein-
fach ist. Für die Benützung der Funktionen des Sanitärraums muss die erforderliche Bewegungs-
fläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Waschtische
müssen unterfahrbar sein und dürfen höchstens 20 cm in die Bewegungsfläche (Wendekreis)
ragen. Die erforderlichen Halte-, Stütz- und Zuziehgriffe sind anzuordnen. Türen dürfen nicht nach
innen öffnend ausgeführt werden und müssen im Notfall von außen entriegelbar sein.

7.2.2 Wird in einem sonstigen barrierefreien Sanitärraum auch ein Toilettensitz angeordnet, sind dafür
die Anforderungen gemäß Punkt 7.1.3 einzuhalten. Die Mindestgröße eines kombinierten barriere-
freien Sanitärraums mit Toilette, Waschbecken und Dusche beträgt 5,00 m².

7.3 Barrierefreie Freibereiche (Balkon, Terrasse, Loggia u. dgl.)

Bei barrierefreien Freibereichen wie Balkonen, Terrassen oder Loggien muss eine Bewegungsflä-
che (Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Bei zumindest
einer Tür zu jedem Freibereich darf die Schwelle bzw. der Türanschlag beidseits 3 cm nicht über-
steigen.

Bei Wohnungen genügt es, wenn zumindest ein Freibereich diesen Anforderungen entspricht, wo-
bei von der Abmessung der Bewegungsfläche abgewichen werden darf.

7.4 Barrierefreie Wohngebäude

7.4.1 Allgemein zugängliche Bereiche von barrierefreien Wohngebäuden oder Teilen davon müssen
barrierefrei und die Wohnungen anpassbar ausgeführt werden.

7.4.2 Anpassbare Wohnungen müssen so errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrierefrei-
heit (z.B. Raumeinteilung und Ausstattung der Sanitärräume, Breite der Gänge, Anfahrbereiche
oder Türen, die automatisch geöffnet werden können, Errichtung eines Treppenschrägaufzuges mit
Rollstuhlplattform in mehrgeschoßigen Wohnungen, Zugang zu Freibereichen, Freilauftürschließer
oder kraftunterstützende Antriebe bei Wohnungseingangstüren) bei Bedarf durch bauliche Ände-
rungen leicht erfüllt werden können. Tragende Bauteile sowie Absturzsicherungen bei Freiberei-
chen sind so auszuführen, dass diese bei einer Anpassung nicht verändert werden müssen. Eine
Änderung der Elektro- und Sanitärinstallationen darf nur in einem geringfügigen Ausmaß erforder-
lich sein.

7.5 Barrierefreie Nicht-Wohngebäude

7.5.1 Nach Maßgabe der Größe und des Verwendungszweckes des Gebäudes sind bei Toiletten-
Gruppen barrierefreie Toiletten anzuordnen. Wird jeweils nur eine Damen- und eine Herren-Toilette
errichtet, muss mindestens eine Toilette (vorzugsweise die Damen-Toilette) barrierefrei ausgeführt
werden. Ist nur eine geschlechtsneutrale Toilette vorhanden, ist diese barrierefrei auszugestalten.

7.5.2 Nach Maßgabe der Größe und des Verwendungszweckes des Gebäudes müssen Erschließungs-
flächen im Gebäude und die dem Gebäude zugeordneten Außenerschließungsflächen zusätzlich
zu einem visuellen auch mit einem taktilen oder akustischen Leitsystem ausgestattet werden, das
wesentliche Informationen und Orientierungshilfen für Besucher und Kunden anbietet.

7.5.3 Bei Versammlungsstätten muss nach Maßgabe der Größe eine ausreichende Anzahl an Rollstuhl-
plätzen vorhanden sein.

7.5.4 Bei Versammlungsstätten sind für die Evakuierung von Personen mit Behinderungen entsprechen-
de Maßnahmen (z.B. baulich, organisatorisch, anlagentechnisch) zu treffen.

7.5.5 Versammlungsräume sind nach Maßgabe der Größe und des Verwendungszweckes mit geeigne-
ten Übertragungssystemen für Menschen mit Hörbehinderung (z.B. induktive Höranlagen) auszu-
statten.
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7.6 Kontrastierende Kennzeichnung

In Gebäuden und Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, ausgenommen in Wohnungen,
müssen die für die Orientierung im Gebäude erforderlichen Bauteile sowie sicherheitsrelevante
Elemente wie Handläufe, Niveauunterschiede, Hindernisse etc. durch kontrastierende Farbgebung
gut erkennbar sein.

7.7 Erleichterungen bei bestehenden Gebäuden

Bei baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden wie Zu- und Umbauten sind Erleichte-
rungen gemäß der Punkte 7.7.1 bis 7.7.6 zulässig, wenn die Einhaltung der entsprechenden
Anforderungen aus technischen Gründen oder auf Grund der kulturhistorischen Bedeutung nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

7.7.1 Abweichend zu Punkt 2.1.1 darf eine barrierefreie Erschließung auch über einen Nebeneingang
erfolgen. Eine entsprechende Kennzeichnung ist erforderlich.

7.7.2 Abweichend zu Punkt 2.1.5 dürfen zur Überwindung von Niveauunterschieden auch Treppen-
schrägaufzüge mit Rollstuhlplattform errichtet und mit diesen auch mehr als zwei Geschoße über-
wunden werden.

7.7.3 Abweichend zu Punkt 2.2.2 darf das Längsgefälle von Rampen höchstens 10 % betragen. Das
Weiterführen der Handläufe darf entfallen.

7.7.4 Abweichend zu Punkt 2.3.1 dürfen die Mindestabmessung der Grundfläche (1,10 m x 1,40 m) des
Fahrkorbes bei Personenaufzügen oder des Lastträgers bei vertikalen Hebeeinrichtungen für
Personen unterschritten werden.

7.7.5 Abweichend zu Punkt 2.9.1 darf die nutzbare Durchgangslichte des Gehflügels von zweiflügeligen
Türen weniger als 80 cm betragen. Die Verriegelung des Stehflügels muss jedoch beidseitig mit
einem Türgriff bedienbar sein.

7.7.6 Abweichend zu Punkt 3.2.6 dürfen Handläufe statt in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm auch in einer
Höhe von 85 cm bis 100 cm angeordnet sein.

8 Sondergebäude

8.1 Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial

Für Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (z.B. pyrotechnische Vorführungen,
besondere Lage der Versammlungsstätte, zu erwartendes Publikumsverhalten) können zusätzliche
Maßnahmen erforderlich sein.

8.2 Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besuchern

8.2.1 Es ist ein Sicherheitskonzept auszuarbeiten, das in Abhängigkeit der Besucheranzahl und Veran-
staltungsart mindestens zu beinhalten hat:

Gefährdungsszenarien (z.B. unkontrollierter Besucherzustrom, Unwetter wie Gewitter, Sturm
oder Hagel, Pyrotechnikeffekte),
auf die Gefährdungsszenarien abgestimmte Maßnahmen (z.B. Zugangskontrolle, Zufahrten und
Zugänge für Einsatzkräfte, Absicherung des Geländes, Blockbildung für Stehplätze, Brandsi-
cherheitswache),
Ordnerdienst (Mindestzahl, Aufgaben und Anordnungsstruktur, Verständigungsmöglichkeiten),
Örtlichkeiten für die Informationszentrale und Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, Rettung).

8.2.2 Es ist eine Haus- bzw. Platzordnung (z.B. Zutrittskontrollen, verbotene Gegenstände) zu erstellen.

8.2.3 Es ist eine gesicherte Funkkommunikation für die Einsatzkräfte innerhalb der Versammlungsstätte
sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine Objektfunkanlage zu installieren. Außerdem muss die
Möglichkeit bestehen, Besucherinformationen (z.B. Lautsprecher, Infoscreen) vornehmen zu kön-
nen.
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8.2.4 Durch Abschrankungen ist sicherzustellen, dass zwischen den Flächen für kulturelle, künstlerische,
sportliche oder unterhaltende Aktivitäten oder andere Darbietungen und den Flächen für Stehplät-
ze der Besucher ein mindestens 1,80 m breiter Gang für die Ordnungsdienste und Einsatzkräfte
vorhanden ist. Die Abschrankungen müssen den zu erwartenden Lasten durch Menschengedränge
entsprechen.

8.2.5 Bei ansteigenden Sitzplatzreihen müssen unverrückbar befestigte Sitze vorhanden sein.

8.3 Schutzhütten in Extremlage

8.3.1 Die Anforderungen an die Barrierefreiheit gelten nicht für Schutzhütten in Extremlage.

8.3.2 Abweichend zu Punkt 2.4.1 genügt für Hauptgänge eine lichte Durchgangsbreite von 1,00 m.

8.3.3 Abweichend zu Punkt 2.4.3 genügt für Haupttreppen eine lichte Treppenlaufbreite von 1,00 m.

8.3.4 Abweichend zu Punkt 2.8.5 können Fluchttüren, die ins Freie führen, auch gegen die Fluchtrich-
tung öffnend ausgeführt werden.

8.3.5 Abweichend zu Punkt 2.8.8 müssen Türen nicht mit Paniktürverschlüssen ausgestattet werden.

9 Bauführungen im Bestand

Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind
für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser Anlage
(OIB-Richtlinie) zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestan-
des nicht verschlechtert wird.
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